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NORMEN TIEFBAU

 Grundsätzlich gelten die Normen vom Kanton Luzern, Verkehr und Infrastruktur (vif).
 Vorangestellt haben jedoch die ergänzenden resp. ersetzenden Normen Tiefbau der Stadt Luzern
 Gültigkeit.

Inhaltsverzeichnis 01.01.2026

ergänzt ersetzt Norm vif

Norm vif Norm vif
(Fachordner 

Strassen)

1 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen 731

100 Allgemeines 731.100

101 Vermarkung bei Neubau von Strassen x 731.101

200 Beläge 731.200

201 Strassenbeläge x x 731.201

202

Wiederherstellung von Fundation, Tragschicht, Binderschicht und 
Deckschicht nach Grabenaufbruch x 731.202

300 Inseln 731.300

301 Markierte Mittelinsel x

302 Begrünte Mittelinseln

303 Randabschlüsse bei Inseln geklebt x 731.306

400 Bushaltestellen 731.400

401A Betonplatten bei Bushaltestellen x 731.402

401B Betonplatten bei Bushaltestellen, Zürichbord x 731.402

402A Betonplatten bei Bushaltestellen, Übergang zu Schwarzbelag x 731.402

403 Einstiegschächte in Busbetonplatten x 731.402, 731.516

404 Einlaufschächte in Busbetonplatten x 731.403, 731.516

405 Busbetonplatten, Anforderungen Beton, Prüfplan x 731.505

406A Betonplatten bei Bushaltestellen (Schnellbeton) x 731.505

406B Betonplatten bei Bushaltestellen, Zürichbord (Schnellbeton) x 731.505

407 Busbetonplatten, Anforderungen Schnellbeton, Prüfplan x 731.505

408 Fugenausbildung bei gegenüberliegenden Betonplatten

409 Haltestellentyp x 731.405

410 Bushaltestellen in Asphalt T3 x

600 Bäume und bewachsene Flächen 731.600

601

Ersatz- und Neupflanzungen von kleinwüchsigen (Wuchshöhe max. 10 m), 
hochstammbildenden Bäumen im Bereich von Leitungstrassen im 
innerstädtischen Bereich. x

602

Ersatz- und Neupflanzungen von mittleren (Wuchshöhe > 10 m),
hochstammbildenden Bäumen im Bereich von Leitungstrassen
im innerstädtischen Bereich. x

603 Baumschutzmassnahmen x

604 Baumgruben x 731.601
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ergänzt ersetzt Norm vif
Norm vif Norm vif (Fachordner Strassen)

2 000 Abschlüsse, Pflästerungen und Rampen 732

200 Randabschlüsse 732.100 - 732.300

201A Trottoirüberfahrt, Typ 1 x 732.103, 732.302

201B Trottoirüberfahrt, Typ 2, Langezogene Rampe x 732.103, 732.302

201C Trottoirüberfahrt, Typ 3, Rampe x 732.103, 732.302

201D Trottoirüberfahrt, Typ 4, Hauszufahrten / Vorplätze x 732.103, 732.302

202 Randabschlüsse Typ RN 15 x 732.300

203 Randabschlüsse bei Fusgängerstreifen x 731.105

400 Rampen 732.400

401 Rampen x

3 000 Entwässerung 733

100 Allgemeines 733.100

101 Blindanschluss, Anschlüsse an Betonrohre x

102 Blindanschluss, Anschlüsse an Kunststoffrohre x

200 Kontroll- und Einstiegschächte 733.200

201 Einstiegschacht mit Trockenwetterabsturz / mit Fallrohr x

4 000 Werkleitungen 734

100 Schächte 734.100

101 Kabelschacht Lichtsignalanlagen x

102 Verschliessen von Piezometern x

200 Fundamente 734.200

201 Lichtsignalanlage, Fundament für Normalmast x

202 Fundament für Stahlrohrkandelaber 3.5m - 6.0m (Normblatt ewl) x

203 Fundament für Stahlrohrkandelaber 7.0m - 11.0m (Normblatt ewl) x

204 Fundament für Abspannmast (Normblatt ewl) x

5 000 Ausstattungen 735

100 Allgemeines 735.200

101 Fahrradbügel x

102 Einstiegsleitern / Einstiegshilfe x 735.203

103 Velopfosten x

104 Fundament Abfallkübel x
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Allgemeine Hinweise

Der Baumschutz betrifft nicht nur Stamm und

Baumkrone, sondern auch die Baumwurzeln.

Der Wurzelbereich ist mindestens so breit wie

die Baumkrone.

Dem Schutz und Erhalt von Bäumen ist bereits

in der Planungsphase eines Bauvorhabens

genügend Rechnung zu tragen.

Die Norm VSS–40577 «Grünräume, Schutz von

Bäumen. Projektierung, Umsetzung und Kontrolle

von Schutzmassnahmen» zeigt beispielhaft den

phasengerechten Baumschutz.

Der frühzeitige Beizug von Fachpersonen des

Baumschutzes ist sinnvoll und oft unabdingbar.

Normal Nr. 1-603, Seite 1/4

1 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen Normal Nr.

   600 Bäume und bewachsene Flächen  1 - 603

BAUMSCHUTZMASSNAHMEN Ausgabe

VSSG / USSP 01.01.2026

Bäume haben eine immer grössere Bedeutung im Siedlungsgebiet, aber auch in der freien Landschaft. 
Sie sind raumbildende Gestaltungselemente und wichtiger Lebensraum für Tiere, sie tragen durch 
Verdunstung und Beschattung zu einem angenehmen Stadtklima bei, und bilden oft einen wichtigen Teil 
historischer Parkanlagen und kulturell bedeutender Gärten. Zudem bieten sie Sicht- und Windschutz, 
filtern Staub aus der Luft und schützen den Boden durch ihr Wurzelsystem gegen Erosion.

Grosse Bäume können nicht ersetzt werden, ihr Fällen und das Neupflanzen junger Bäume führt zu 
langen Wartezeiten, um wieder eine gleichwertige Wirkung zu erhalten.

Deswegen ist der Baumschutz auf Baustellen und im Baustellenbereich
sehr wichtig.

Die vorliegenden Empfehlungen können nur eine Kurzansprache der zu gewährenden 
Schutzmassnahmen leisten.

Die entsprechenden ausführlichen Normen müssen vor jeder Planung und Projektierung umfassend zur 
Kenntnis genommen werden.

Das Merkblatt dient hauptsächlich zur Vermittlung der Grundkenntnisse dieser wichtigen Aufgabe bei 
der Bauleitung.

Die erforderlichen Schutzmassnahmen sind mindestens

 3 Wochen vor Baubeginn mit Stadtgrün Luzern

vor Ort abzusprechen. Telefon: 041'208'86'86
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Quelle:
Merkblatt "Baumschutzmassnahmen" des Vebandes
Schweizerischer Stadtgärtnereien VSSG Ausgabe 2024 Normal 1-603, Seite 4/4
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